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Neu im Betriebsrat - Was tun?

Einleitung

Zu Beginn der Amtszeit werden sich dem neu gewählten Betriebsrat viele Fragen stellen. Zunächst einmal
gilt es, einen Gesamtüberblick über das Rechtssystem zu halten. Dann wird sich die Frage stellen, wo das
Betriebsratsgremium und der einzelne Betriebsrat „steht" und was seine jeweiligen Aufgaben sind. Ins-
besondere stellt sich dabei die Frage, wann Betriebsratsarbeit verrichtet werden darf, wie sich ein Betriebsrat
gegenüber dem Arbeitgeber korrekt verhält und wie auch andersherum der Arbeitgeber gegenüber dem
Betriebsrat Rechten und Pflichten anerkennen muss. Dieses Werk dient dem frisch gewählten Betriebsrat
dazu, die ersten und aus der Praxis wichtigsten Fragen rund um das Betriebsratsamt kurz und knapp zu
beantworten.
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46. Bekomme ich einen Ausgleich
für Betriebsratsarbeit, die ich in der
Freizeit mache?

Dies ist nur dann der Fall, wenn aus betriebli-
chen Gründen die Betriebsratstätigkeit in der
Freizeit zu erledigen war. Die Mitglieder des Be-
triebsrats sollen die sich aus ihrem Amt ergebenden
Aufgaben grds. während der Arbeitszeit durchfüh-
ren. Nur wenn dies aus betrieblichen (betriebs-
bedingten) Gründen nicht möglich ist, sieht die Vor-
schrift des § 37 Abs. 3 BetrVG vor, dass zum Aus-
gleich für Betriebsratstätigkeit, die aus
betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeits-
zeit des Betriebsrats durchzuführen ist, ein An-
spruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts besteht. Diese Ar-
beitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu ge-
währen. Nur wenn dies aus betriebsbedingten Grün-
den nicht möglich ist, ist die aufgewendete Zeit wie
Mehrarbeit zu vergüten.

→ Muster 2: Was ist ein betriebsbedingter/be-
triebsratsbedingter Grund iSd § 37 Abs. 3
BetrVG? y

47. Ich habe zehn Stunden am Stück
gearbeitet, darf ich jetzt Betriebsrats-
arbeit machen?

Ja, das ist möglich. Für Betriebsratsarbeit auf-
gewendete Zeit ist keine Arbeitszeit iSd Arbeits-
zeitgesetzes (ArbZG), die Höchstgrenzen gelten in-
soweit nicht. Dies wird damit begründet, dass Be-
triebsratsmitglieder im Rahmen ihrer Amtstätigkeit
keinen Weisungen des Arbeitgebers unterliegen.
Umgekehrt hätte der Arbeitgeber keine Möglichkeit,
die arbeitszeitrechtlichen Vorgaben gegenüber den
Betriebsratsmitgliedern durchzusetzen. y

IV. Ausübung von Betriebsratsarbeit

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Betriebsratsarbeit grds. der beruflichen Tätigkeit vorzugehen hat.
Gleichzeitig wird von einem Betriebsratsmitglied verlangt, dass es sich zur Durchführung von Betriebsrats-
arbeit abmeldet und nach dessen Beendigung beim Arbeitgeber zurückmeldet. Dieses Kapitel behandelt
daher die Fragen, die rund um die Abmeldung von der beruflichen Tätigkeit sowie die Ausübung von
Betriebsratsarbeit entstehen können.

48. Muss ich mich immer beim Ge-
schäftsführer abmelden?

Nein, das Gesetz schreibt in keiner Weise vor, in
welcher Form oder bei wem sich ein Betriebsrat zur
Ausübung von Betriebsratstätigkeit abzumelden hat.
Eine Abmeldung kann somit mündlich, per E-Mail,
per Telefax oder in sonstiger Form erfolgen.

Praxistipp

Bringen Sie in Erfahrung, wie die bisherige Abmel-
depraxis im Betrieb ist. Oftmals erfolgt eine Ab-
meldung mündlich gegenüber dem/der Vorgesetz-
ten. Grds. ist die mündliche Abmeldung möglich

und ausreichend. Im Zweifel ist jedoch das Be-
triebsratsmitglied für eine erfolgte Abmeldung be-
weispflichtig. Zumindest in kritischen Fällen ist
dem Betriebsrat daher anzuraten, die Abmeldung
dokumentierbar (beispielsweise als E-Mail) vor-
zunehmen. y

49. Kann mich auch der Betriebs-
ratsvorsitzende abmelden?

Ja, das geht, die Abmeldung muss nicht durch
das Betriebsratsmitglied höchstpersönlich erfol-
gen. y
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50. Wo muss ich mich zur Betriebs-
ratsarbeit abmelden?

Das Gesetz sieht keine Regelung vor, wem ge-
genüber sich ein Betriebsrat bei der Durchführung
von Betriebsratsarbeit abzumelden hat. In der Regel
wird dies im Betrieb ein Abteilungsleiter oder ein
fachlich bzw. disziplinarisch Vorgesetzter sein, in
einigen Betrieben erfolgt die Abmeldung gegenüber
Mitarbeitern der Personalabteilung. y

51. Muss ich mich eine Woche vor-
her zur Betriebsratsarbeit abmelden?

Nein, es gibt keine fest vorgeschriebene Frist,
wann sich ein Betriebsratsmitglied zur Betriebsrats-
arbeit abzumelden hat. Dies bedeutet, dass sich ein
Betriebsratsmitglied erst unmittelbar vor der Auf-
nahme der Betriebsratstätigkeit beim Arbeitgeber
abmelden muss. Nach dem Gebot der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit wird man jedoch vom Be-
triebsrat verlangen können, dass sich dieser bereits
zu dem Zeitpunkt abmeldet, zu dem ihm die anfal-
lende Tätigkeit bekannt ist und die Abmeldung nicht
den Zweck der Tätigkeit gefährdet (Fitting BetrVG
§ 37 Rn. 50). y

52. Muss ich genau mitteilen, wel-
che Betriebsratsarbeit zu erledigen
ist?

Nein, bei der Abmeldung hat das Betriebsratsmit-
glied dem Arbeitgeber Ort und voraussichtliche
Dauer der beabsichtigten Betriebsratstätigkeit
mitzuteilen. Die Art der Betriebsratstätigkeit und
die konkrete Aufgabe, die während dieser Zeit erle-
digt werden soll, hat das Betriebsratsmitglied jedoch
nicht zu offenbaren. Die Namen von Arbeitnehmern,
die das Betriebsratsmitglied während der Arbeits-
befreiung aufsucht, dürfen nicht erfragt werden (Fit-
ting BetrVG § 37 Rn. 50).

→ Muster 5: Checkliste Abmeldung y

53. Der Arbeitgeber sagt, zu dem
geplanten Termin geht betriebliche Ar-
beit vor, was nun?

Macht der Arbeitgeber bei der Abmeldung gel-
tend, dass die Betriebsabläufe durch die Abwesen-
heit gestört werden, so hat das Betriebsratsmitglied
stichpunktartig darzulegen, dass die Aufgabenerle-
digung zu dringend ist, um diese auch in Anbetracht
der eintretenden Störungen zu verschieben (Fitting
BetrVG § 37 Rn. 51).

Praxistipp

Wenn durch den Arbeitgeber dringende betriebli-
che Gründe geltend gemacht werden, darf somit
ein Betriebsratsmitglied nicht einfach den Arbeits-
platz verlassen und mit Betriebsratsarbeit begin-
nen. Wenn die Argumentation des Arbeitgebers
gehäuft auftritt, sollte dies im Betriebsrat unter
dem Blickpunkt einer versuchten Behinderung
von Betriebsratsarbeit diskutiert werden.

→ Muster 5: Checkliste Abmeldung y

54. Ich verlasse meinen Arbeits-
platz nicht, muss ich mich trotzdem
jedes Mal abmelden?

Nein, das muss nicht immer sein. Ein Betriebs-
ratsmitglied, das an seinem Arbeitsplatz während
seiner Arbeitszeit Betriebsratsaufgaben erledigt, ist
zwar grds. verpflichtet, sich beim Arbeitgeber ab-
zumelden und die voraussichtliche Dauer der Be-
triebsratstätigkeit mitzuteilen. Zweck der Melde-
pflicht ist es, dem Arbeitgeber die Überbrückung
des Arbeitsausfalls zu ermöglichen. Daher besteht
keine vorherige Meldepflicht in Fällen, in denen
eine vorübergehende Umorganisation der Ar-
beitseinteilung nicht ernsthaft in Betracht
kommt. Maßgeblich sind die Umstände des Einzel-
falls. Dazu gehören insbesondere die Art der Ar-
beitsaufgabe des Betriebsratsmitglieds und die vo-
raussichtliche Dauer der Arbeitsunterbrechung. In
Fällen, in denen sich das Betriebsratsmitglied nicht
vorher abmeldet, ist es verpflichtet, dem Arbeitgeber
auf dessen Verlangen nachträglich die Gesamtdauer
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